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Amtsblatt der Stadt Aalen

Folgende Änderung des Flächennut-
zungsplans (FNP) für die Verwaltungs-
gemeinschaft Aalen (Aalen-Essingen-

Hüttlingen) ist vom Regierungs- 
präsidium Stuttgart mit Erlass vom 
26.02.2026 (Az. RPS21-2511-443/11) ge-

nehmigt worden; die Erteilung der Ge-
nehmigung wird hiermit bekannt ge-
macht:

BEREICH „GEWERBEPARK  

AALEN-EBNAT/A7“ IN AALEN-EBNAT 

(97. FNP-ÄNDERUNG)

Feststellungsbeschluss vom 28.11.2025 
(Gemeinsamer Ausschuss)
Die 97. FNP-Änderung führt zu folgen-
den neuen Darstellungen:
•	 	Geplante Gewerbebaufläche		

ca. 14,8 ha

Maßgebend ist der Lageplan des Stadt-
planungsamtes Aalen vom 12. Februar 
2024.

GESETZLICHE WIRKSAMKEITSVORAUS-

SETZUNGEN

Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB darauf 
hingewiesen, dass

•	 	eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) oder von aufgrund 
der GemO erlassenen Verfahrens-
vorschriften beim Zustandekom-
men dieses Feststellungsbeschlusses 
nach § 4 Absatz 4 und 5 GemO in 
dem dort bezeichneten Umfang un-

beachtlich ist, wenn sie nicht schrift-
lich und unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, innerhalb eines Jahres 
geltend gemacht worden sind;
eine etwaige beachtliche Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten gemäß § 214 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1-3 des Baugesetzbuches 
(BauGB), 

•	 	eine unter Berücksichtigung des  
§ 214 Absatz 2 etwaige beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes 

•	 	etwaige beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs gemäß § 214 Ab-
satz 3 Satz 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) beim Zustandekommen des 
Flächennutzungsplans nach § 215 
Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans schriftlich ge-
genüber der Stadt Aalen (Bürger-
meisteramt) geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen.

Die Unbeachtlichkeit der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften 
ist nicht gegeben, wenn die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzun-
gen sowie über das Genehmigungsver-

fahren und die Bekanntmachung 
verletzt worden sind.

Mit der Bekanntmachung der FNP-Ge-
nehmigung im Stadtinfo (Amtliche Be-
kanntmachungen) der Stadt Aalen und 
in den Amtsblättern der Gemeinden Es-
singen und Hüttlingen wird gem. § 6 
Abs. 5 BauGB diese FNP-Änderung mit 
Datum vom 07.03.2026 wirksam.

Die FNP-Änderung (Lageplan und Be-
gründung) kann während der Dienst-
stunden (Montag bis Freitag 8.30 bis 12 
Uhr, Montag und Dienstag 14.00 bis 
16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 bis 18.00 
Uhr) beim Stadtplanungsamt Aalen, 
Rathaus Aalen, Marktplatz 30, 5. Stock, 
73430 Aalen eingesehen werden. Es 
wird empfohlen, einen Termin zur Ein-
sichtnahme zu vereinbaren; es können 
auch außerhalb dieses Zeitraumes Ter-
mine vereinbart werden (Tel.: 07361/52-
1511). Dort wird auch eine zusammen-
fassende Erklärung gem. § 6 Abs. 5 
BauGB bereitgehalten.

Jedermann kann über diesen Plan und 
dessen Inhalt Auskunft verlangen.

Aalen, 02.03.2026
Bürgermeisteramt Aalen

Brütting
Oberbürgermeister

Änderung des Flächennutzungsplans für die Verwaltungsgemeinschaft Aalen
Bekanntmachung der Genehmigung / Wirksamwerden

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen: Seit 1. November 2022 werden öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Aalen auf der Homepage der Stadt  
unter www.aalen.de/bekanntmachungen durchgeführt. Sondergesetzliche Regelungen sind hiervon ausgenommen und werden weiterhin im Amtsblatt „STADTINFO“ veröffentlicht.

Aufstellung nach § 2 BauGB der 126. 
FNP-Änderung im Bereich „Westlich 
der Frankeneichstraße“ in Aalen-Fach-
senfeld

Der Gemeinderat der Stadt Aalen hat in 
seiner Sitzung am 24.07.2025 beschlos-
sen, einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan sowie eine Satzung über ört-
liche Bauvorschriften gemäß § 74 
Landesbauordnung (LBO) für das Be-
bauungsplangebiet aufzustellen. Dem 
Abgrenzungsplan (vom 07.06.2024) 
zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan wurde zugestimmt.

Der Gemeinsame Ausschuss der Ver-
waltungsgemeinschaft der Stadt Aalen 
mit den Gemeinden Essingen und 
Hüttlingen hat in seiner Sitzung am 
25.02.2026 beschlossen, eine Flächen-
nutzungsplanänderung im Bereich 
„Westlich der Frankeneichstraße“ in Aa-
len-Fachsenfeld (126. FNP-Änderung) 
aufzustellen. Die Änderung des Flä-
chennutzungsplans für die Verwal-
tungsgemeinschaft Aalen (126. FNP-
Änderung) erfolgt im Parallelverfahren 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB.

Für die Belange des Umweltschutzes 
wird eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 

4 BauGB durchgeführt, in der die vor-
aussichtlichen Umweltauswirkungen 
ermittelt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden.

Die Größe des Bebauungsplangebietes 
„Änderung Bebauungsplan Hohfeld Nr. 
66-02/5 westlich der Frankeneichstra-
ße“ im Planbereich 66-03, Plan Nr. 66-
03 in Aalen-Fachsenfeld beträgt ca. 0,48 
ha. Die Gesamtfläche der 126. FNP-Än-
derung „Westlich der Frankeneichstra-
ße“ umfasst ca. 0,37 ha.

Innerhalb des Änderungsbereiches der 
126. FNP-Änderung befinden sich die 
beiden Flurstücke 151/9 und 151/10. Der 
Änderungsbereich wird wie folgt be-
grenzt:

•	 	im Osten durch die Flurstücke 150/8 
und 170/2,

•	 	im Süden durch das Flurstück 151/8,
•	 	im Westen durch das Flurstück 152/1 

und Teilflächen von Flurstück 151/10 
und

•	 	im Norden durch das Flurstück 152.

Der Änderungsbereich befindet sich im 
westlichen Bereich von Fachsenfeld 
entlang der Frankeneichstraße. Östlich 
und nördlich grenzt ein Wohngebiet 
an, während südlich nur noch verein-
zelte Häuser stehen und hier der Orts-
rand bereits ersichtlich ist. Etwa 200 m 
weiter südöstlich befindet sich dann der 
gewerblich geprägte Teil von Fachsen-
feld. 

Durch Bauleitplanung soll im Ände-
rungsbereich westlich der Fran-
keneichstraße eine flächensparende 
und verdichtete Bebauung entlang der 
bestehenden Erschließungsstraße als 
Abrundung am Siedlungsrand ermög-
licht werden. 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öf-

fentlichkeit und die Präsentation der 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie 
der voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung im Sinne des § 3 Abs. 1 
BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB erfolgt 
durch die Veröffentlichung der Begrün-
dung sowie der Planunterlagen zur 126. 
FNP-Änderung in der Zeit vom 09. 
März 2026 bis einschließlich 10. April 
2026 im Internet unter www.aalen.de/
planungsbeteiligung oder unter www.
aalen.de >> Startseite >> Entwickeln >> 
Bauen >> Beteiligung Bauleitplanver-
fahren. Die Planunterlagen können 
dort eingesehen werden. Zusätzlich zur 
Veröffentlichung im Internet werden 
die Planungsunterlagen in der Zeit vom 
09. März 2026 bis einschließlich 10. Ap-
ril 2026 im Rathaus Aalen, Marktplatz 
30, 73430 Aalen öffentlich zur Einsicht-
nahme ausgelegt. Die Öffnungszeiten 
des Rathauses sind von Montag bis Frei-
tag 8.30 bis 12 Uhr, Montag und Diens-
tag 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag 
14.00 bis 18.00 Uhr. Außerhalb dieser 
Zeiten können andere Termine verein-
bart werden (Tel. 07361 – 52-1511 oder 
per E-Mail stadtplanungsamt@aalen.
de). Auskünfte werden ebenfalls im 
Stadtplanungsamt gegeben.

Diese Informationsmöglichkeit ist aus-
schließlich für die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit im Bauleitplanverfahren 
bestimmt. Bei einer unzulässigen Wei-
terverarbeitung eines Bauleitplanent-
wurfes übernimmt die Stadt Aalen kei-
ne Gewährleistung (Verbindlichkeit 
haben nur die Originale). 

Während der Veröffentlichungsfrist 
können Stellungnahmen abgegeben 
werden. Die Stellungnahmen sollen 
elektronisch (planverfahren@aalen.de 
oder über das eingerichtete Kontaktfor-
mular unter www.aalen.de/planungs-
beteiligung) übermittelt werden. Bei 

Bedarf können Stellungnahmen auch 
schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Stadtplanungsamt Aalen (Marktplatz 
30, 73430 Aalen) sowie in den Gemein-
den Essingen und Hüttlingen abgege-
ben werden. Es wird gebeten, die volle 
Anschrift anzugeben. 

Stellungnahmen, die im Verfahren der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung nicht fristgerecht abgegeben 
worden sind, können bei der Beschluss-
fassung über die Bauleitpläne gem. § 3 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 4a Abs. 5 
BauGB unberücksichtigt bleiben, so-
fern die Gemeinde deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmäßig-
keit der Bauleitpläne nicht von Bedeu-
tung ist. 

Ergänzender Hinweis zur Flächennut-
zungsplan-Änderung:
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach §  7  Ab-
satz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen, die sie 
im Rahmen der Auslegungsfrist nicht 
oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können.

Über die Stellungnahmen entscheidet 
der Gemeinderat in öffentlicher Sit-
zung.

Aalen, 26.02.2026
Bürgermeisteramt Aalen

Steidle
Erster Bürgermeister

Westlich der Frankeneichstraße
FNP-Änderung / Aufstellung


